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An die  

Stadtgemeinde Mittersill 
Stadtplatz 1  
5730 Mittersill 
 

ANSUCHEN 
um schulfremde Benützung der Sporthalle 

 

 
Bezeichnung der Benützung:  ______________________________________________________________________ 

 

Art der Benützung:  regelmäßiger Sportbetrieb:  
 (zB wöchentliche Turneinheiten, etc.) 
 

Benützer/in: 
 

Antragsteller/in: 
(Verein/Institution) 

 

Anschrift: 
(für Rechnungen, offiziellen Schriftverkehr) 

 

verantwortliche Person: 
(Obmann/-frau, Leiter/in, usw.) 

 

Telefonnummer und E-Mail:  

 

Ort der Benützung: 
MS/BORG-Mehrfachsporthalle:    |   MS/BORG-Gymnastikraum:    |   VS/PTS-Sporthalle:  
 

Dauer/Zeitraum der Benützung: 
(Sollte der Platz für die Angabe nicht ausreichend sein ist ein Beiblatt mit den genauen Angaben anzuschließen) 
 

Datum (von/bis) / erforderliche Wochentage: ____________________________________________ 
 

Uhrzeit (von/bis): __________________________________________________________________ 
 

Hinweise: 
 

➔ Dieses Formular dient zur Vergabe der Sporthallen zur regelmäßigen Nutzung (Turnbetrieb, Fußballtraining, etc.). Für die Abhaltung zeitlich be-
grenzter Veranstaltungen ist ein gesondertes Ansuchen zu stellen („Antrag Veranstaltung“) 

➔ Sollte für gegenständliche Angelegenheit eine veranstaltungsrechtliche/straßenpolizeiliche Bewilligung erforderlich sein, ist diese unbedingt durch 
den/die jeweilige/n Veranstalter/in (Verein, Privatperson, Betrieb, etc.) bei der zuständigen Behörde zu beantragen! Es wird zur Kenntnis genom-
men, dass ein Verzicht der Vorschreibung etwaiger Bundesgebühren/Landesabgaben nur bei Bestehen der gesetzlich vorgeschriebenen Voraus-
setzungen möglich ist. Diese sind durch den/die Antragsteller/in mit entsprechenden Unterlagen selbstständig nachzuweisen. (→ § 2 Abs 1 lit. c. 
Sbg. Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz 1969 iVm §§ 34 ff BAO) 

➔ schulfremde Nutzung von Räumen, welche dem Schulzweck dienen (§ 20 SchuOG): Es wird durch den/die Antragsteller/in mit seiner/ihrer Unter-
schrift bestätigt, dass durch die schulfremde Nutzung der Räumlichkeiten die Verwendung für Schulzwecke nicht beeinträchtigt wird. Ferner wird 
bestätigt, dass durch die schulfremde Nutzung die Standpunkte der Pädagogik, Schulhygiene und Unfallverhütung nicht beeinträchtigt werden. 

➔ Mir/uns ist die Turnhallenordnung der Stadtgemeinde Mittersill bekannt und diese wird eingehalten.  

➔ Für Bauhofleistungen (Personalstunden, Fahrzeugnutzung, etc.) bzw. die Reinigung gemeindeeigener Objekte/Liegenschaften (Turnhalle, Stadt-
platz, etc.) wird ein Entgelt eingehoben. Ebenso wird für gemeindeeigene Gerätschaften eine Leihgebühr sowie für Räumlichkeiten teilweise eine 
Miete eingehoben (Tarifliste lt. Haushaltsbeschluss der Gemeindevertretung). 

➔ Entsprechend § 12 TNRSG wird hingewiesen, dass in gemeindeeigenen Objekten/Räumlichkeiten ein Rauchverbot besteht. 

➔ Datenschutz: Es wird zugestimmt, dass die auf diesem Formular festgehaltenen Daten an Dritte weitergegeben werden können. Dies ist erforder-
lich, um zB externe Betriebe oder gemeindeeigene Dienststellen zu informieren. Die Weitergabe der Daten erfolgt nur in Zusammenhang mit 
gegenständlicher Veranstaltung/Raumnutzung. Hinweise zum Datenschutz: www.mittersill.at/datenschutz 

 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt. Es wird weiters bestätigt, dass die Hinweise gele-
sen wurden und diese zur Kenntnis genommen und eingehalten werden. 

 

 
 
 
__________________________ 
Datum, Unterschrift Antragsteller/in 

Freigabevermerk durch die Stadtgemeinde Mittersill:   genehmigt  |   abgelehnt 
 

 

Posteingangsvermerk 


